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An die Mitglieder  

des Schulausschusses            

für den Rhein-Kreis Neuss  

 

 
 

 
           Neuss, 14.09.2016 
 
 
Fehlende Inklusionsassistenz im Offenen Ganztag  
Schulausschuss für den Rhein-Kreis Neuss, Sitzung 6. Oktober 2016 
 
 
 
Sehr  geehrte Damen und Herren,  
 
seit langem weist unsere Initiative auf die fehlende Inklusionsassistenz im Offenen Ganztag hin. 
  
Gegenüber Politik und Verwaltung haben wir die Problematik wiederholt dargelegt: Schülerinnen 
und Schüler des Gemeinsamen Unterrichts, die eine Inklusionsassistenz benötigen (und die im 
Vormittagsbereich gesichert ist), wird die Teilnahme am Offenen Ganztag verwehrt, weil im 
Rhein-Kreis Neuss für den Nachmittagsbereich keine Inklusionsassistenz bewilligt wird.  
An den Förderschulen des Rhein-Kreises Neuss mit Offenem Ganztag wird dagegen diese 
Assistenzleistung im Nachmittagsbereich selbstverständlich gewährt.  
 
In der Sondersitzung des Kreisschulausschusses am 17. August 2015 wurde von der Verwaltung 
in Aussicht gestellt, in einem Schul-Pool-Modell auch eine Inklusionsassistenz für den Offenen 
Ganztag vorzusehen. Dieses zwischenzeitlich erarbeitete Modell wurde von der Verwaltung 
zurückgestellt. Begründung: man müsse erst abwarten, welchem Sozialgesetzbuch diese 
Leistung im Rahmen des neuen Bundesteilhabegesetzes künftig zugeordnet werde.  
 
Mit dieser nicht haltbaren Begründung werden betroffene Eltern und deren Kinder auf den  
Sankt-Nimmerleins-Tag vertröstet. Deren Bedarf stellt sich aber hier und heute.  
Bereits heute praktizieren Kommunen (Düsseldorf, Köln) die zutreffende Rechtsauslegung der 
geltenden Bestimmungen und bewilligen die Inklusionsassistenz zum Besuch des Offenen 
Ganztags. Man braucht also nicht auf das Bundesteilhabegesetz zu warten.  
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Das künftige Bundesteilhabegesetz, dessen Entwurf derzeit in Bundestag und Bundesrat beraten 
wird, wird im Übrigen diese Unterstützungsleistung im § 112 vorsehen.  
 
Nicht nur die aktuell betroffenen Eltern und deren Kinder brauchen die Zusicherung der 
Inklusionsassistenz (ggf. auch als Gruppenassistenz), damit der Besuch des Offenen Ganztags 
möglich wird: für Eltern, die im Hinblick auf die Einschulung ihres Kindes mit besonderem 
Unterstützungsbedarf zum kommenden Schuljahr vor der Entscheidung stehen: „inklusive Schule 
oder Förderschule?“, ist ein wesentliches Entscheidungskriterium, ob in der inklusiven Schule 
auch der Besuch des Offenen Ganztags gesichert ist.  
 
In den vergangenen Wochen haben wir in Zusammenarbeit mit dem Inklusionsbüro für 
schulische Angelegenheiten in Dormagen, Grevenbroich und Neuss Informationsabende für 
Eltern zum Thema „Einschulung von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf“ 
durchgeführt. Rund 80 betroffene Eltern nahmen an diesen Informationsabenden teil.  
Immer wieder wurde gefragt, ob bei der Entscheidung für eine inklusive Schule auch die 
Teilnahme des Kindes am Offenen Ganztag gesichert sei. Dies mussten wir leider verneinen. 
 
Wir haben die Eltern über die mehrjährigen Bemühungen unserer Initiative gegenüber Politik und 
Verwaltung und über die Praxis in anderen Kommunen informiert und darauf hingewiesen, dass 
es Aufgabe von Politik und Verwaltung ist, die Inklusionsassistenz im Offenen Ganztag zu regeln, 
damit Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf im Rhein-Kreis Neuss nicht länger vom 
Offenen Ganztag ausgesperrt bleiben. Wir haben den Eltern zugesichert, uns weiterhin dafür 
einzusetzen und sie zu informieren, wie Politik und Verwaltung dieser Aufgabe nachkommen.  
 
Wir fordern die Mitglieder des Kreisschulausschusses auf, sich in der Sitzung des  

Kreis-Schulausschusses am 6. Oktober 2016 mit der Problematik „Fehlende Inklusions-

assistenz im Offenen Ganztag“ zu befassen und die Verwaltung zu beauftragen, für Kinder 

mit besonderem Unterstützungsbedarf im Gemeinsamen Unterricht die erforderliche 

Assistenz für den Besuch des Offenen Ganztags ab dem laufenden Schuljahr 2016/2017 

sicherzustellen.   

 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
Antje Wiedemuth      Hermann-Josef Wienken  
Vorstandssprecherin      Vorstandssprecher  




